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Kurztitel 

Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in 
Zivil- oder Handelssachen vom 15. November 1965 

Kundmachungsorgan 

BGBl. III Nr. 137/2020 

Typ 

Vertrag – Multilateral 

§/Artikel/Anlage 

Art. 19 

Inkrafttretensdatum 

12.09.2020 

Index 

49/08 Amtshilfe, Zustellung von Schriftstücken 

Text 

Artikel 19 

Dieses Übereinkommen schließt nicht aus, dass das innerstaatliche Recht eines Vertragsstaats außer den 
in den vorstehenden Artikeln vorgesehenen auch andere Verfahren zulässt, nach denen Schriftstücke aus 
dem Ausland zum Zweck der Zustellung in seinem Hoheitsgebiet übermittelt werden können. 
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